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EU-SANKTIONSPOLITIK:  
DIE SCHWÄCHUNG DER 
INVESTITIONSSCHIEDSGERICHTSBARKEIT
Die EU-Sanktionen gegen Russland könnten durch Klagen im Rahmen internationaler Investitions-
abkommen untergraben werden. Versucht die EU dies zu verhindern, schwächt sie das Investitions-
schutzrecht, wodurch diesem auch andere sensible Bereiche künftig entzogen werden könnten.

Die EU und die 
Investitionsschiedsgerichtsbarkeit 
– it’s complicated

Die EU hat eine komplizierte Beziehung 

zur internationalen Investitionsschiedsge-

richtsbarkeit. Beide basieren auf dem Be-

kenntnis zu einer liberalen internationalen 

Wirtschaftsordnung. Die EU vertritt jedoch 

die Auffassung, dass Investor-Staat-Streit-

beilegung (ISDS) das Funktionieren des 

EU-Rechtssystems beeinträchtigt und sogar 

dessen Grundlagen zu gefährden imstande 

ist. Bis vor Kurzem waren die sichtbarsten 

Konfliktpunkte bilaterale Investitionsschutz-

abkommen zwischen EU-Mitgliedsstaaten 

und die darin enthaltenen ISDS-Klauseln, 

die laut Urteil des Europäischen Gerichts-

hofs (EuGH)1 gegen Unionsrecht versto-

ßen. In den letzten Monaten hat sich das 

Verhältnis zwischen den beiden Systemen 

erheblich verschärft, weil die EU-Gesetzge-

ber entscheidende Schritte unternommen 

haben, um EU-Sanktionen gegen Russland 

vor der Bedrohung durch ISDS-Verfahren zu 

schützen.

Sind diese Bemühungen zum Schutz des 

EU-Sanktionsregime tatsächlich mit dem 

internationalen Rechtsrahmen vereinbar, 

der ISDS stützt? Es wurde bereits eine 

Klage2 beim EuGH eingebracht, in der das 

verneint wird. Die EU-Gesetzgeber beto-

nen dennoch3, dass ihre Maßnahmen um-

fassend mit Völkergewohnheitsrecht und 

der von den Mitgliedsstaaten geschuldeten 

Achtung „ihrer anwendbaren internationa-

len Verpflichtungen“ in Einklang stehen. 

Es gibt gute Gründe, dieser Behauptung 

mit Skepsis zu begegnen und in den An-

ti-ISDS-Maßnahmen der EU die vielleicht 

größte Herausforderung für die Einhaltung 

der internationalen Rechtsordnung zu se-

hen, auf der das mächtige System der in-

ternationalen Investitionsschiedsgerichts-

barkeit aufgebaut wurde. 

Warum ISDS für die EU-
Sanktionspolitik problematisch ist

Immer mehr sanktionierte Personen leiten 

ISDS-Verfahren gegen EU-Mitgliedsstaa-

ten ein oder drohen damit, es zu tun. Dabei 

machen sie Verstöße gegen internationale 

Investitionsschutzabkommen geltend und 

fordern Schadenersatzzahlungen in schwin-

delerregender Höhe. Ein bekanntes Beispiel 

ist Mikhail Fridmans 16 Milliarden US-Dol-

lar schwere Klage4 gegen Luxemburg we-

gen des Einfrierens seiner Vermögenswerte. 

Oder die Klage des belarussischen Staats-

unternehmens Belaruskali5 in Höhe von 12 

Milliarden US-Dollar wegen der Kündigung 

einer Vereinbarung zu Düngemitteltransport 

durch Litauen. Laut einem aktuellen Bericht6 

gibt es 24 öffentlich bekannt ISDS-Verfah-

ren gegen EU-Mitgliedsländer und Drittstaa-

ten im Zusammenhang mit Sanktionen, die 

sich auf einen Gesamtwert von 62 Milliarden 

US-Dollar belaufen.

Von Toni Marzal, 
übersetzt von  

Julia Wegerer

Bis dato 
 wurden  
24 ISDS- 

Verfahren mit 
Sanktionsbezug 

eingeleitet.  
Streitwert: 

62 Milliarden 
US-Dollar.
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Zum Vergleich: Die EU hat seit Kriegsbe-

ginn 70 Milliarden US-Dollar an militäri-

scher Hilfe geleistet. Ob die geforderten 

Entschädigungssummen gerechtfertigt 

sind, ist offen7. Unbestritten ist aber, dass 

das bloße Risiko, solche Zahlungen leisten 

zu müssen, eine erhebliche Gefahr für die 

Wirksamkeit von EU-Sanktionen darstellt. 

Ganz allgemein wird dadurch auch die Fä-

higkeit der EU unterminiert, geopolitisch 

zu intervenieren. So war auch die Angst 

vor verheerenden ISDS-Schiedssprüchen8 

ein wesentlicher Grund, weshalb der Vor-

schlag, die immobilisierten Vermögens-

werte der russischen Zentralbank als Kredit 

für die Ukraine zu verwenden, letztlich ver-

worfen wurde9. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die 

EU rigorose Maßnahmen ergriffen hat, um 

die Gefahr von ISDS-Klagen zu entschär-

fen. Die zwei wichtigsten Maßnahmen 

sind in der Verordnung (EU) 2025/149410 

zu finden, die im vergangenen Juli als Teil 

des 18. Sanktionspakets11 verabschiedet 

wurde. Maßnahme 1 betrifft die Möglich-

keit, die Anerkennung oder Vollstreckung 

der Entscheidung eines in einem Drittstaat 

ansässigen ISDS-Schiedsgerichts durch 

Berufung auf eine Ausnahme aus Gründen 

der öffentlichen Ordnung abzulehnen. Die 

Ablehnung ist dann möglich, wenn es „zur 

Befriedigung von Ansprüchen im Zusam-

menhang“ mit EU-Sanktionen in Verfahren 

gegen einen EU-Mitgliedsstaat kommen 

könnte. Maßnahme 2 führt eine so ge-

nannte Rückforderungsregel ein, wonach 

alle Schäden und Kosten, die ein EU-Mit-

gliedsstaat infolge eines sanktionsbezo-

genen ISDS-Verfahrens zu tragen hat, von 

diesem in einem inländischen Verfahren 

zurückgefordert werden müssen. Auf beide 

Maßnahmen soll im Folgenden näher ein-

gegangen werden. 

Maßnahme 1: Die Ausnahme aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung 
und das ICSID-Übereinkommen

Die Ausnahme aus Gründen der öffentlichen 

Ordnung ist eine bekannte Rechtsdoktrin, 

die unter anderem die Nichtanerkennung 

oder Nichtvollstreckung eines ausländi-

schen Schiedsspruchs zulässt, wenn die-

se/r gegen einen grundlegenden Rechts-

grundsatz verstößt. Es ist daher nicht über-

raschend, dass die EU-Gesetzgeber diese 

Ausnahme gegen ISDS-Schiedssprüche 

geltend machen, die ihrem Sanktionsregime 

zuwiderlaufen. 

In der Praxis kann jedoch unter dem Rechts-

rahmen, der der internationalen Investiti-

onsschiedsgerichtsbarkeit zugrunde liegt, 

die öffentliche Ordnung nicht gegen jede 

Art von Schiedsspruch geltend gemacht 

werden. Das ist etwa bei Schiedssprüchen 

der Fall, bei denen das Übereinkommen 

des Internationalen Zentrums zur Beile-

gung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) 

zur Anwendung kommt. Das prägendste 

Merkmal dieses Übereinkommens ist, dass 

ICSID-Schiedssprüche keiner materiellen 

Überprüfung durch nationale Gerichte un-

terliegen. Gemäß Artikel 54 des ICSID-Über-

einkommens12 muss ein Schiedsspruch an-

erkannt und vollstreckt werden „als handle 

es sich um ein rechtskräftiges Urteil eines 

seiner innerstaatlichen Gerichte“. Mit an-

deren Worten: Es gibt keinen Raum für eine 

Überprüfung unter dem Gesichtspunkt der 

öffentlichen Ordnung.

Möglicherweise hatten die EU-Gesetzgeber 

diesbezüglich keine Bedenken, weil Russ-

land nicht Vertragspartei des ICSID-Über-

einkommens ist. Sanktionierte russische 

Einzelpersonen können daher nicht vom 

vereinfachten Vollstreckungssystem nach 

dem ICSID-Übereinkommen profitieren. 

ISDS-Klagen 
unterminieren 

die Fähigkeit 
der EU, geopoli-
tisch zu interve-

nieren.
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Sanktionen richten sich aber nicht nur ge-

gen Russland, sondern auch gegen Belarus, 

welches jedoch ICSID-Vertragspartei ist. 

Betroffene Personen können auch Staats-

angehörige anderer Staaten sein, die sehr 

wohl ICSID-Vertragsparteien sind. Das zeigt 

auch die ICSID-Klage13, die letzten Sommer 

vom armenischen Staatsangehörigen Sam-

vel Karapetyan wegen der Beschlagnah-

mung seines Immobilienvermögens gegen 

Frankreich eingereicht wurde. Außerdem 

können ISDS-Verfahren nicht nur von einem 

betroffenen Unternehmen selbst eingeleitet 

werden, sondern auch von Personen, die 

Anteile oder andere Beteiligungen am ge-

nannten Unternehmen halten – und diese 

können sich wiederum als Staatsangehörige 

eines Staates erweisen, der ICSID-Vertrags-

partei ist. Es ist daher falsch14 zu denken, 

dass sanktionsbezogene ICSID-Verfahren 

nicht mehr gegen EU-Mitgliedsstaaten ein-

geleitet werden können. Wenn solche Ver-

fahren mit einem Schiedsspruch zugunsten 

des Klägers enden, ist es gemäß dem IC-

SID-Übereinkommen nicht möglich, diesen 

aus Gründen der öffentlichen Ordnung zu 

überprüfen.

Von der Ausnahme aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung zur 
Sanktionsausnahme

Die Situation scheint bei Schiedssprüchen, 

die nicht dem ICSID-Übereinkommen, son-

dern dem New Yorker Übereinkommen von 

195815 unterliegen, anders zu sein. Das New 

Yorker Übereinkommen von 1958 ist mit Ab-

stand der wichtigste Vertrag im Bereich der 

internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Arti-

kel V (2) (b) des Abkommens sieht eine Ver-

letzung der öffentlichen Ordnung als Grund 

für die Nichtanerkennung/Nichtvollstre-

ckung vor. Genau diese Bestimmung haben 

die EU-Gesetzgeber ausdrücklich berück-

sichtigt, als sie die öffentliche Ordnung ge-

gen sanktionsbezogene ISDS-Schiedssprü-

che in Stellung brachten.

Zunächst ist anzumerken, dass die aus-

drückliche Erklärung der EU-Gesetzgeber, 

das Sanktionsregime sei eine Frage der öf-

fentlichen Ordnung, für die innerstaatlichen 

Gerichte der EU nicht wirklich notwendig 

war, um sich auf darauf zu berufen und 

die Anerkennung oder Vollstreckung von 

Schiedssprüchen in Sanktionsfällen abzu-

lehnen. So haben beispielsweise zwei deut-

sche Gerichte16 dies bereits in Bezug auf 

Schiedssprüche getan, mit denen Handels-

verträge durchgesetzt werden sollten, die 

durch das Sanktionsregime für unwirksam 

erklärt worden waren. Der EuGH wird bald 

bestätigen, dass das Sanktionsregime unter 

die öffentliche Ordnung fällt17.

Allerdings passt die Art, wie die Bestim-

mung zur Nichtanerkennung/Nichtvoll-

streckung im 18. Sanktionspaket gestaltet 

wurde, nicht gut zur Ausnahme aus Grün-

den der öffentlichen Ordnung – auch wenn 

die EU-Gesetzgeber sie als bloße Anwen-

dung dieser Doktrin bezeichnen. Nach üb-

lichem Verständnis erfordert die Ausnahme 

aus Gründen der öffentlichen Ordnung den 

Nachweis, dass das Schiedsgericht gegen 

einen Grundsatz oder eine zentrale Poli-

tik des Gerichtsstands verstoßen hat oder 

versucht, diese zu umgehen. Im Falle des 

Sanktionsregimes gilt die Bestimmung zur 

Nichtanerkennung/Nichtvollstreckung je-

doch für jede Entscheidung, „die zur Be-

friedigung von jeglichen Ansprüchen im 

Zusammenhang mit“ Sanktionen führen 

könnte. Der Anwendungsbereich der Aus-

nahme ist daher viel weiter gefasst, da sie 

für jeden Schiedsspruch gilt, der in einem 

sanktionsbezogenen Fall irgendeine Form 

der „Befriedigung“ gewährt – unabhängig 

von den Gründen.

Mit dem  
18. Sanktions

paket setzte die 
EU Maßnahmen, 

um die Gefahr  
von ISDS-Klagen 

zu entschärfen.
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Angesichts der Forderungen in einigen der 

bekannteren ISDS-Fälle zu Sanktionen, ist 

nicht unbedingt ersichtlich, wie ein Schieds-

spruch eine Ausnahme aus Gründen der 

öffentlichen Ordnung auslösen könnte. Am 

Beispiel des Falls von Mikhail Fridman ge-

gen Luxemburg: Die Schiedsklage ist kein 

Versuch, das EU-Sanktionsregime zu um-

gehen, sondern zielt darauf ab, die Recht-

mäßigkeit der Sanktionen in Bezug auf 

Herrn Fridman auf der Grundlage interna-

tionaler investitionsschutzrechtlicher Stan-

dards direkt in Frage zu stellen. In seinem 

Antrag auf Einleitung eines Schiedsverfah-

rens wird vor allem auf die Einhaltung von 

Grundprinzipien wie ein ordnungsgemäßes 

Verfahren, Nichtdiskriminierung und der 

Schutz des individuellen Eigentums abge-

zielt18 – allesamt Verpflichtungen, die auch 

das EU-Rechtssystem verankert und garan-

tieren soll. Tatsächlich sieht das Unionsrecht 

auch Mechanismen zur Wiedergutmachung 

für sanktionierte Personen vor19, wenn fest-

gestellt wird, dass Sanktionen rechtswidrig 

verhängt wurden.

Somit gibt es erhebliche Überschneidungen 

zwischen den Standards, auf die sich sank-

tionierte Personen vor ISDS-Schiedsgerich-

ten berufen, und jenen des Unionsrechts. Es 

erscheint daher angemessener, die Bestim-

mung über die Nichtanerkennung/Nichtvoll-

streckung nicht als auf unzulässigen Inhalten 

des von Schiedsgerichten anzuwendenden 

materiellen Rechts beruhend zu verstehen. 

Vielmehr ist die ausschließliche Zuständig-

keit der Unionsgerichte für die Entscheidung 

über solche Ansprüche maßgeblich. Letzt-

endlich basiert diese Bestimmung also auf 

der Autonomie des Unionsrechts – einem 

Grundsatz, der, wie vom EuGH entwickelt, 

die Regelung bestimmter Angelegenheiten 

durch das Unionsrecht oder seine Institu-

tionen rechtfertigt, wenn eine Nichtbeach-

tung die Grundlagen seines Rechtssystems 

gefährden würde. Die berühmte Kadi-Ent-

scheidung des EuGH20, die ebenfalls Sank-

tionen und eingefrorene Vermögenswerte 

betrifft, ist ein bekanntes Beispiel dafür, 

wie der Grundsatz der Autonomie die Fä-

higkeit der EU zu gewährleisten kann, un-

abhängig von jeglicher Einmischung durch 

externe Rechtssysteme – einschließlich des 

Völkerrechts – zu agieren. Der Unterschied 

besteht darin, dass es in der Kadi-Entschei-

dung darum ging, sanktionierten Personen 

den Zugang zu Rechtsbehelfen der EU zu 

garantieren, während es nun darum geht, 

den Zugang zu Rechtsbehelfen außerhalb 

der EU – nämlich denen der internationalen 

Investitionsschiedsgerichtsbarkeit – zu ver-

hindern.

Eine aufschlussreichere Parallele ist da-

her das EuGH-Gutachten 2/1321, das den 

Beitritt der EU zur Europäischen Men-

schenrechtskonvention verhinderte, um 

die Rolle des EuGH als oberste Instanz für 

die Überprüfung der Grundrechte innerhalb 

der EU zu sichern (Übrigens ist nicht un-

bedingt ersichtlich, warum die Bestimmung 

über die Nichtanerkennung/Nichtvollstre-

ckung des 18. Sanktionspakets, obwohl 

sie für ISDS konzipiert wurde, nicht auch 

für eine Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte gelten 

sollte, wenn dieser einen EU-Mitgliedstaat 

in einer sanktionsbezogenen Angelegen-

heit wegen einer Menschenrechtsverlet-

zung verurteilt). Wie auch immer dies aus 

Sicht des EU-Rechtssystems erscheinen 

mag, ist sein Anspruch auf Exklusivität in 

Bezug auf Sanktionen nicht leicht mit dem 

internationalen Investitionsschutzrecht zu 

vereinbaren.

In internationalen Investitionsabkom-

men wird die sachliche Zuständigkeit von 

EU-Gerichte 
sollen die An-

erkennung und 
Vollstreckung 
ausländischer 

sanktions-
bezogener 

ISDS-Schieds-
sprüche „aus 
Gründen der 
öffentlichen 

Ordnung“ ab-
lehnen können.
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Schiedsgerichten in der Regel sehr weit ge-

fasst definiert, sodass sie alle Streitigkeiten 

im Zusammenhang mit einer „Investition” 

umfasst. Einige Verträge definieren diese 

Zuständigkeit durch spezifische Ausnah-

men enger, beispielsweise in Bezug auf die 

Besteuerung22. Daher ist die Bestimmung 

über die Nichtanerkennung/Nichtvollstre-

ckung eher als einseitige Auferlegung einer 

solchen Ausnahme für Sanktionsangelegen-

heiten durch die EU bei Investitionsschutz-

verträgen zu verstehen, in denen EU-Mit-

gliedstaaten Vertragsparteien sind.

Die Rückforderungsregel

Ich komme nun zur zweiten zentralen Be-

stimmung, der Rückforderungsregel, wo-

nach alle Kosten und Schäden, die einem 

Mitgliedstaat aufgrund von ISDS-Verfahren 

im Zusammenhang mit Sanktionen ent-

stehen, gerichtlich zurückgefordert wer-

den müssen. Nehmen wir an, es ergeht in 

Hongkong ein Schiedsspruch zugunsten 

von Mikhail Fridman, der Luxemburg zur 

Zahlung der Verfahrenskosten und einer 

bestimmten Entschädigungssumme verur-

teilt. Herrn Fridman gelingt es dann, diese 

Entscheidung gegen Vermögenswerte 

durchzusetzen, die Luxemburg außerhalb 

der EU hält. In so einem Fall muss Lux-

emburg nach Unionsrecht dieses Geld zu-

rückfordern, indem es vor seinen eigenen 

Gerichten eine Schadensersatzklage ein-

reicht.

Die Rückforderungsregel kann als logische 

Konsequenz der Verpflichtung gesehen 

werden, die Wirksamkeit des EU-Rechts 

zu gewährleisten. Sie findet wiederum 

eine Parallele in den Bemühungen der EU, 

ISDS-Verfahren zwischen Mitgliedsstaaten 

zu verhindern. Aus Sicht des internationalen 

Schiedsgerichtssystems sind die Folgen je-

doch wesentlich weitreichender.

Zunächst ist es wichtig, darauf hinzuwei-

sen, dass die Rückforderungsregel als 

Anspruch auf „Schadensersatz“ charak-

terisiert wird – also als Entschädigung für 

eine Rechtsverletzung. Was ist jedoch der 

Rechtsverstoß? Die EU-Gesetzgeber be-

zeichnen dabei schon die Einleitung eines 

Schiedsverfahrens gegen einen EU-Mit-

gliedstaat als „missbräuchlich”. Diese 

Sichtweise zeigt sich auch darin, dass der 

Schadensersatzanspruch sowohl die Kos-

ten des Schiedsverfahrens als auch die zu-

gesprochene Entschädigung umfasst. 

Eine solche Sichtweise auf Schiedsverfah-

ren ist sicherlich nicht ungewöhnlich. So er-

lassen Gerichte manchmal Verfügungen, die 

einer Partei die Geltendmachung von An-

sprüchen vor einem Schiedsgericht unter-

sagen, wenn dies missbräuchlich wäre23. In 

unserem Fall beruht der „missbräuchliche“ 

Charakter eines ISDS-Verfahrens jedoch le-

diglich darauf, dass es in einer sanktionsbe-

zogenen Angelegenheit eingeleitet wurde, 

und nicht auf dem Nachweis einer konkreten 

Rechtsverletzung. Diese Charakterisierung 

dient der EU dazu, die Zuständigkeit von 

Schiedsgerichten einseitig einzuschränken, 

was, wie bereits erwähnt, im Widerspruch 

zu den geltenden Investitionsschutzabkom-

men steht. Darüber hinaus betrachten es 

die EU-Gesetzgeber auch als „rechtswid-

rig“, die Vollstreckung eines gegebenenfalls 

ergangenen Schiedsspruchs außerhalb der 

EU zu beantragen. 

Es ist also nicht nur die Inanspruchnahme 

eines internationalen Schiedsverfahrens 

zur Geltendmachung einer sanktionsbezo-

genen Forderung gegen einen EU-Mitglied-

staat, die als rechtswidrig eingestuft wird, 

sondern auch die Anrufung von Behörden 

anderer, auch freundschaftlicher, Länder in 

der Vollstreckungsphase. Dies könnte der 

Eine neue 
Rückforde-
rungsregel 
verpflichtet 

EU-Mitglieds-
staaten, Kosten 

und Schäden 
allfälliger sank-

tionsbezogener 
Schiedssprü-

che zurückzu-
fordern.
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Praxis von Anti-Vollstreckungsverfügungen 

ähneln, mit denen ein Gericht einer Partei 

untersagt, einen Schiedsspruch in anderen 

Gerichtsbarkeiten vollstrecken zu lassen24. 

Solche Anordnungen sind aufgrund des 

höheren Maßes an Einmischung in aus-

ländische Rechtssysteme noch seltener 

und wesentlich problematischer als An-

ti-Schiedsgerichts-Verfügungen. Im vorlie-

genden Zusammenhang gehen die EU-Ge-

setzgeber jedoch noch einen Schritt weiter, 

indem sie eine Klage zur Aufhebung einer 

Vollstreckung schaffen, die unter der Ge-

nehmigung einer legitimen ausländischen 

Behörde bereits erfolgt ist.

Grundsätzlich gibt es dafür weder im IC-

SID-Übereinkommen noch im New Yorker 

Übereinkommen eine Grundlage. Eine sol-

che Idee steht eindeutig im Widerspruch mit 

Gewohnheitsrecht, welches dem gesam-

ten System der internationalen Schieds-

gerichtsbarkeit zugrunde liegt, wonach die 

Vollstreckung von Urteilen oder Schieds-

sprüchen das ausschließliche Vorrecht der 

territorialen Souveränität ist. Sie steht auch 

klar im Widerspruch zu den Grundsätzen 

der Völkercourtoisie (Comity): Indem die EU 

extraterritoriale Befugnisse zur Entschei-

dung beansprucht, stellt sie die Befugnis 

ausländischer Gerichte in Frage, die Ur-

teile in ihrem Hoheitsgebiet zu vollstrecken. 

Vollstreckungsverfahren außerhalb der EU 

wären somit eine Verschwendung ausländi-

scher Ressourcen.

Fazit: Ein geschwächtes  
ISDS-System?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

die Sanktionsschutzmaßnahmen der EU 

offensichtlich nicht mit der internationa-

len Rechtsordnung vereinbar sind, auf der 

ISDS basiert. Die EU versucht im Wesent-

lichen, ihr Sanktionsregime aus dem Gel-

tungsbereich des internationalen Investiti-

onsschutzrechts herauszunehmen. Sie tut 

dies, indem sie die Zuständigkeit von Inves-

titionsschiedsgerichten für sanktionsbe-

zogene Streitigkeiten einseitig ausschließt 

und einen Überprüfungsmechanismus für 

ICSID-Schiedssprüche einführt. Dieser 

charakterisiert schon die Einreichung einer 

ISDS-Klage als Rechtsverstoß und macht 

einen extraterritorialen Anspruch auf die 

Vollstreckung von Schiedssprüchen außer-

halb der EU-Grenzen geltend.

Welche weiterreichende Bedeutung haben 

die Maßnahmen der EU jedoch für ISDS? 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben viele 

die internationale Investitionsschutzrechts-

ordnung in Frage gestellt, die internatio-

nalen Investitionsschiedsverfahren eine so 

zentrale Rolle in der globalen Wirtschafts-

ordnung ermöglicht. Diese Kritik basiert 

hauptsächlich auf der wahrgenommenen 

Illegitimität internationaler Schiedsgerichte, 

über sensible Fragen von allgemeinem In-

teresse zu entscheiden. Weiters beziehen 

sie sich auf den „Regulierungsstopp“-Effekt 

(regulatory freeze), den große Investitions-

schiedssprüche auf wichtige Politikbereiche 

wie die Dekarbonisierung haben sollen. Das 

ISDS-System hat sich gegenüber solchen 

Herausforderungen bisher als widerstands-

fähig erwiesen.

Die Anti-ISDS-Maßnahmen der EU stellen 

das System nun vor eine größere Heraus-

forderung. Aus geopolitischen Gründen – 

um die EU-Antworten auf die Aggression 

Russlands wirksamer zu machen – werden 

zentrale Bausteine des ISDS-Systems ein-

seitig verworfen oder zumindest stark ein-

geschränkt. Betroffen sind der ICSID-Me-

chanismus zur vereinfachten Durchsetzung, 

die weitreichende vertragliche Zuständigkeit 

von Schiedsgerichten für investitionsbe-

Die Sanktions-
schutzmaß-

nahmen der EU 
stehen in Wi-

derspruch zum 
internationalen 

Investitions-
schutzrecht.

Mit dieser 
Schwächung 

des ISDS-Sys-
tems wird er-

sichtlich, dass 
künftig auch 

andere sen-
sible Bereiche 

der Investiti-
onsschiedsge-

richtsbarkeit 
entzogen wer-

den können.
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zogene Streitigkeiten oder die territoriale 

Souveränität von Staaten, über die Vollstre-

ckung von Schiedssprüchen innerhalb ihrer 

eigenen Gerichtsbarkeit zu entscheiden.

 

Die Schlussfolgerung: Das ISDS-System 

ist erheblich geschwächt und anfällig für 

vergleichbare künftige Herausforderungen. 

Selbst wenn sich die Maßnahmen der EU 

ausschließlich auf Sanktionen konzentrie-

ren, ist schwer vorstellbar, warum andere 

sensible Bereiche nicht ähnlich einseitige 

Maßnahmen zur Einschränkung der inter-

nationalen Investitionsschiedsgerichtsbar-

keit rechtfertigen könnten – vor allem dann, 

wenn sie von ausreichend mächtigen und 

entschlossenen Akteuren vorgebracht wer-

den.

Toni Marzal, Professor für Rechtswissenschaften  
an der Universität Glasgow, zuvor Lehrbeauftragter 

(maître de conférences) an der Sorbonne Law School in 
Paris und assoziierter Anwalt bei einer internationalen 

Schiedsgerichtskanzlei. Seine Forschungsarbeiten 
umfassen die Bereiche internationales Investitionsrecht, 

EU-Recht, internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 
internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung.

  1	 InfoCuria - Gerichtshof der Europäischen Union (abgerufen am 2. Februar 2026).
  2	 Rechtssache T-655/25: Klage, eingereicht am 23. September 2025 – Shelkov/Rat  

(abgerufen am 2. Februar 2026).
  3	 Verordnung (EU) 2025/1494 des Rates vom 18. Juli 2025 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über 

restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren  
(abgerufen am 2. Februar 2026).

  4	 Russian billionaire Fridman seeks to settle $16 bln Luxembourg dispute in Hong Kong | Reuters  
(abgerufen am 2. Februar 2026).

  5	 Belaruskali JSC v. Lithuania, PCA Case No. 2024-03 | italaw (abgerufen am 2. Februar 2026).
  6	 Frozen Assets, Hot Claims: how Russian oligarchs and other investors sue over sanctions  

(abgerufen am 2. Februar 2026)
  7	 Damages (and Non-Pecuniary Remedies) for Sanctions in Breach of International Investment Law by Toni 

Marzal :: SSRN (abgerufen am 2. Februar 2026).
  8	 Unexpected Consequences of Investment Treaties in Times of War | International Institute for Sustainable De-

velopment (abgerufen am 2. Februar 20226).
  9	 Ukraine deal: EU leaders agree €90bn loan, but without use of frozen Russian assets | Ukraine | The Guardian 

(abgerufen am 2. Februar 2026).
10	 Verordnung (EU) 2025/1494 des Rates vom 18. Juli 2025 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über 

restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ab-
gerufen am 2. Februar 2026).

11	 EU adopts 18th package of sanctions against Russia - Finance (abgerufen am 2. Februar 2026).
12	 ICSID Convention-German.pdf (abgerufen am 2. Februar 2026).
13	 Russian-Armenian billionaire lodges ICSID case against France over seizure of luxury villa | Investment Arbitra-

tion Reporter (abgerufen am 2. Februar 2026). 
14	 Targeting Russia and Belarus Through Investment Arbitration: The EU’s 18th Sanctions Package - Opinio Juris 

(abgerufen am 2. Februar 2026).
15	 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement | New York Convention  

(abgerufen am 2. Februar 2026).
16	 EU Sanctions and Public Order: Foreign Policy Goals at Odds with Contractual Justice? | Kluwer Arbitration 

Blog (abgerufen am 2. Februar 2026).
17	 Arbitration in the EU Under the Shadow of Sanctions - Advance publication - Journal | TDM Journal  

(abgerufen am 2. Februar 2026).
18	 Russian businessman lodges first known treaty arbitration against Luxembourg, alleging that EU sanctions 

amount to “witch-hunt” against wealthy Russian individuals and asking for upwards of 16 billion USD in dam-
ages | Investment Arbitration Reporter (abgerufen am 2. Februar 2026).

19	 InfoCuria - Gerichtshof der Europäischen Union (abgerufen am 2. Februar 2026).
20	 eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62005CJ0402 (abgerufen am 2. Februar 2026). 
21	 eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CV0002 (abgerufen am 2. Februar 2026).
22	 Thoughts on the Interpretation and Desirability of Tax Carve-Outs in Investment Treaties | ICSID Review - For-

eign Investment Law Journal | Oxford Academic (abgerufen am 2. Februar 2026). 
23	 “Anti-Arbitration Injunctions in Cases Involving Investor-State Arbitra” by S. I. Strong  

(abgerufen am 2. Februar 2026).
24	 Anti-Enforcement Injunctions by Hannah L. Buxbaum, Ralf Michaels :: SSRN (abgerufen am 2. Februar 2026).

EU-Sanktionspolitik: Die Schwächung der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit

https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&text=&docid=199968&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7774472
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202505729
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501494
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501494
https://www.reuters.com/world/europe/russian-billionaire-fridman-seeks-settle-16-bln-luxembourg-dispute-hong-kong-2024-08-14/
https://www.italaw.com/cases/11108
https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/frozen-assets-hot-claims-final.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5899362
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5899362
https://www.iisd.org/articles/deep-dive/investment-treaties-times-of-war-russia-ukraine
https://www.iisd.org/articles/deep-dive/investment-treaties-times-of-war-russia-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2025/dec/19/ukraine-deal-latest-europe-leaders-loan-zelenskyy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501494
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501494
https://finance.ec.europa.eu/news/eu-adopts-18th-package-sanctions-against-russia-2025-07-18_en?prefLang=de
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20Convention-German.pdf
https://www.iareporter.com/articles/russian-armenian-billionaire-lodges-icsid-case-against-france-over-seizure-of-luxury-villa/
https://www.iareporter.com/articles/russian-armenian-billionaire-lodges-icsid-case-against-france-over-seizure-of-luxury-villa/
https://www.newyorkconvention.org/english
https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/eu-sanctions-and-public-order-foreign-policy-goals-at-odds-with-contractual-justice/
https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/eu-sanctions-and-public-order-foreign-policy-goals-at-odds-with-contractual-justice/
https://www.transnational-dispute-management.com/journal-advance-publication-article.asp?key=2092
https://www.iareporter.com/articles/breaking-russian-businessman-lodges-first-known-treaty-arbitration-against-luxembourg-alleging-that-eu-sanctions-amount-to-witch-hunt-against-wealthy-russian-individuals-and-asking/
https://www.iareporter.com/articles/breaking-russian-businessman-lodges-first-known-treaty-arbitration-against-luxembourg-alleging-that-eu-sanctions-amount-to-witch-hunt-against-wealthy-russian-individuals-and-asking/
https://www.iareporter.com/articles/breaking-russian-businessman-lodges-first-known-treaty-arbitration-against-luxembourg-alleging-that-eu-sanctions-amount-to-witch-hunt-against-wealthy-russian-individuals-and-asking/
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&text=&docid=160044&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7782074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62005CJ0402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CV0002
https://academic.oup.com/icsidreview/article-abstract/40/1/114/8105549
https://academic.oup.com/icsidreview/article-abstract/40/1/114/8105549
https://scholarship.law.missouri.edu/facpubs/861/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4877578


Artikel …

Nr 01 | März 2025

EDITORIAL 

Es hat sich wieder einiges getan. Neben einer überraschenden Einigung 

der Verhandlungsparteien beim Mercosur-Abkommen wird der internati-

onale Handel derzeit durch die ersten Ankündigungen von Donald Trump 

zu einem zentralen Thema in der Berichterstattung. Lisa Mittendrein gibt 

einen ersten Überblick über die Umbaupläne des (wieder) US-Präsidenten. 

Monika Feigl-Heihs skizziert das Mercosur-Abkommen und gibt eine Ein-

schätzung zu dessen Risiken und Nebenwirkungen ab. 

Frank Ey zeigt auf, dass die aktuelle Kommission unter neuerlicher Leitung 

von Von der Leyen nicht mit der letzten Kommissionsperiode verwech-

selt werden sollte – und mahnt zu einer europäischen Politik, die auch 

Arbeitnehmer:innen einbezieht. Julia Wegerer kritisiert, dass im Europä-

ischen Semester ein zu enger Blickwinkel auf die Wettbewerbsfähigkeit 

gelegt wird, der riskiert, Beschäftige einmal mehr außen vor zu lassen. Fe-

lix Mayr rückt einige der wesentlichen Erkenntnisse einer aktuellen Studie 

zu Audits und Zertifizierungen im Bereich nachhaltiger Lieferketten in den 

Blickpunkt. Bastian Henriquez Blauth stellt ein aktuelles Buch vor, in dem 

Etienne Schneider die deutsche Industrie- und Europapolitik genauer un-

ter die Lupe nimmt. Schließlich bespricht Felix Mayr ein Buch der Migra-

tionsforscherin Judith Kohlenberger zur aktuellen EU-Grenzpolitik – und 

was das mit dem aktuellen Rechtsruck zu tun hat.

Wir wünschen eine wie immer informative und spannende Lektüre!
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